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Fakultät für die deutschen Bischöfe von
1921 hinsichtlich der Absolution von der
Exkommunikation und von den Sünden der
Apostasie, des Schismas und der Häresie

Nach den politischen Umwälzungen der ersten Nachkriegszeit waren

etliche Katholiken bereit, in die katholische Kirche zurückzukehren.

Um dieses zu erleichtern, erteilte Benedikt XV. am 2. August 1921

auf Antrag des Breslauer Fürstbischofs Adolf Kardinal Bertram den

deutschen Bischöfen die dreijährige Fakultät der Absolution von der

Exkommunikation und von den Sünden der Apostasie, des Schismas und

der Häresie. 1924 bat Bertram um eine Erneuerung der Befugnisse. Auf

Vorschlag Pacellis wurde der entsprechende Indult durch Anwendung

einer weiten Auslegung des can. 2254 CIC/1917 von der Heiligen

Pönitentierie erteilt. Das Verfahren gewährleistete u. a. den Schutz

der Apostaten vor unbequemem öffentlichem Aufsehen. Der Indult

fand auch nach der massiven "Entkonfessionierung" zur Zeit des

Nationalsozialismus Anwendung. 
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